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UBS Die grösste Schweizer Bank bekommt
den Druck der amerikanischen Justiz immer
stärker zu spüren. Seite 17

ORANGE Das Mobilfunkunternehmen
bietet in Zürich nun auch Fernsehen über
Glasfaserkabel an. Seite 17

STÄDTERANGLISTE Sag mir, wer
die Studie macht, und ich sage Dir,
wie das Resultat sein wird, behaup-
ten böse Zungen. Der Ausspruch
giltmöglicherweiseauchfürdieim-
mer zahlreicheren Studien, welche
Länder und Städte miteinander
vergleichen. Das neueste Beispiel
findet sich in der «Bilanz». Die Zür-
cher Immobilienspezialisten vom
Büro Iazi haben 128 Schweizer
Städte untersucht. Iazi verglich sie
anhand von über 50 Faktoren auf
ihre Attraktivität als Arbeits-, Erho-
lungs- undWohnort.

An der Spitze liegt wie imVorjahr
Zug. Ausschlaggebende Faktoren
sind die Steuern (Rang 3) sowie der
Arbeitsmarkt (Rang 2). Ohne die
Nähe zu Zürich wäre Zug aber wohl
weniger attraktiv. Zürich hat sich
auf den 2. Rang verbessert, nach
dem 5. Platz im Vorjahr. Ausschlag-
gebend ist der Arbeitsmarkt: Hier
liegt Zürich auf dem 12. Rang, ge-
genüber Rang 48 im Vorjahr. Trotz-
dem hat Zürich offenbar wenig Dy-
namik: Hier resultiert nur Rang 66
(Vorjahr: 79).

Muri hat 13 Plätze verloren

Im Unterschied zu Zürich
rutschte Muri deutlich nach unten.
ImVorjahrhattedieBernerVororts-
gemeinde noch Rang 24 belegt.
Jetzt hat sie 13 Plätze eingebüsst
und ist nur noch auf Platz 37 zu fin-
den. Damit liegt Muri hinter Bern:
Die Bundesstadt hat sich um einen
Rang auf Platz 35 verbessert. Bern
hatsichgemässdenangewendeten
Kriterien kaum verändert: Bei der
Steuerbelastung ist die Kantons-
hauptstadt allerdings von Rang 107
aufRang113abgerutscht.Positivist
dagegen, dass die Bevölkerungs-
zahl wieder steigt und es offenbar
auch mehr reiche Leute gibt.

Muri hat sich gleich bei mehre-
renKriterienverschlechtert:Beider
Steuerbelastung ist die «Steueroa-
se» von Rang 76 auf Rang 86 abge-
sunken.ImVorjahrhatteMuribeim
Kriterium Reichtum noch Rang 6
belegt,jetztresultiertlediglichRang
20. Schleierhaft bleibt, warum Muri
bezüglich Arbeitsmarkt im Vorjahr
auf Rang 4 lag und nun auf Rang 16
abgesunken ist. Zu denken geben
muss den Muriger Behörden, dass
siebezüglichDynamikaufRang114
zurückgestuft wurden, nach Rang
103imVorjahr.Immerhin:MitRang
122 (Vorjahr 121) ist Bern noch we-
niger dynamisch.

Für die Berner, die Muriger und
alle auf den hinteren Rängen hat
Studienautor Donato Sconamiglio
einen Trost bereit: «Wenn das per-
sönliche Umfeld und die Erwerbs-
situation stimmen und noch Hei-
matliebe dazukommt, ist die Le-
bensqualität auch in einer schlecht
rangiertenStadthoch.»Einweiterer
Trost: Basel wurde Fussballmeister,
in der «Bilanz»-Liste liegt die Stadt
am Rhein nur auf Rang 44. (-ll-)

Bern liegt
vor Muri

Rang

2008 2007
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Zug ZG 1 1
Zürich ZH 2 5
Meilen ZH 3 3
Wallisellen ZH 4 7
Baden AG 5 8
Baar ZG 6 17
Opfikon ZH 7 19
Zollikon ZH 8 2
Küsnacht ZH 9 4
Freienbach SZ 10 10
Ferner:
Bern BE 35 36
Muri BE 37 24
Ittigen BE 70 58
Münsingen BE 76 74
Köniz BE 80 59
Lyss BE 91 103
Thun BE 93 88
Biel BE 100 104

DIE BESTEN STÄDTE

«BUND»:Was halten Sie vom Nein
des Nationalrats zu Parallelim-
porten patentgeschützter Produkte?
ROLF WEDER: Ich bin nicht über-
rascht,aberenttäuscht.DerProtek-
tionsmus, den man zumindest teil-
weise hätte abbauen sollen, bleibt
bestehen. Eine Zulassung von
Parallelimporten aus dem Rest der
Welt wäre eine klare und einfache
Lösung gewesen – die gleiche, wie
die Schweiz schon bei den marken-
und urheberrechtlich geschützten
Gütern kennt. Der Nationalrat ver-
bietet nun im Prinzip weiterhin Pa-
rallelimporte, lässt aber Ausnah-
men bei Produkten mit geringem
Innovationsgehalt zu. Diese Ab-
grenzung wird in der Praxis schwie-
rig und willkürlich sein.

Die Zulassung von Parallelimporten
hätte laut Gegnern dem Forschungs-
standort geschadet und Innovatio-
nen gehemmt. Stimmt das?

Das ist kein überzeugendes Argu-
ment.AlsAnreizfürForschungsinves-
titionenistderPatentschutzda:Dieser
gilt auch, wenn Parallelimporte er-
laubtsind.WasmitderZulassungvon
Parallelimporten verschwinden wür-
de,istnurderstaatlicheSchutzfürdie
Preisdifferenzierung von Firmen –
dass sie also in der Schweiz für ihre
Produkte höhere Preise verlangen
können als im Ausland.

Könnte man aber nicht argumen-
tieren, dass dieser staatliche Schutz
den Firmen höhere Gewinne auf
ihren patentgeschützten Produkten
und damit höhere Forschungsan-
reize bringt?

Im Prinzip ist das schon richtig.
Die Frage ist nur, ob der Staat eine
solche Preisdifferenzierung zusätz-
lich zum Patentschutz speziell
schützen soll. Der Schweizer Markt
ist überdies für international tätige
Firmenrelativklein:BeigrossenFir-
men macht die Schweiz zum Teil
nur wenige Prozent des Umsatzes
aus. Selbst wenn diese Unterneh-
men auf dem Schweizer Markt we-
gen der Zulassung von Parallelim-
porten Margeneinbussen erlitten,
hättedaskaumeinengrossenEffekt
auf ihre Gesamteinnahmen und
damit auch nicht auf ihre For-
schungsinvestitionen. Hinzu
kommt, dass das Verbot von Paral-
lelimporten auch ausländischen
Exporteuren in die Schweiz hilft,
was zu einer Umverteilung von den
Schweizer Konsumenten zuguns-
ten des Auslands führt.

Welche Schweizer Branchen wären
neben der viel zitierten Pharma-
industrie denn überhaupt am
stärksten von Parallelimporten
betroffen?

Mir fällt fast keine ein. Man
könnte zum Beispiel die Maschi-
nenindustrie vermuten. Aber dort
zeigte jüngst eine Studie, dass die
Preisunterschiede der Schweizer
Produkte zwischen der Schweiz
und dem Ausland sehr gering sind.
Zu denVerlierern nach einer Zulas-
sung von Parallelimporten in der
Schweiz könnten dagegen auslän-
dische Nachfrager in Ländern mit
bisher relativ billigen Schweizer

«Staat unterstützt höhere Preise»
Der Basler Wirtschaftsprofessor Rolf Weder erklärt, weshalb er das Verbot von Parallelimporten für schädlich hält

Produkten sein: Schweizer Firmen
würden dort unter Umständen die
Preise erhöhen oder die Produkte
nicht mehr anbieten.

Sie sagen, der Schaden von Pa-
rallelimporten für betroffene Fir-
men wäre gering. Anderseits scheint
aber auch der Nutzen relativ klein
zu sein. Laut der vom Bundesrat
bestellten Studie lägen die direkten
Gewinne in Form von Preissenkun-
gen höchstens bei einigen Hundert
Millionen Franken pro Jahr. Ist das
angesichts des Schweizer Brutto-
inlandprodukts von 500 Milliarden
Franken pro Jahr nicht bescheiden?

Ich kann nachvollziehen, dass
der statische Effekt dieser Marktöff-
nung im Verhältnis zum Bruttoin-
landproduktkleinist.Mandarfnicht
zu viel erwarten. Aber ich sähe die
Zulassung von Parallelimporten als
Signal gegen den staatlichen Schutz
von Möglichkeiten, Märkte abzu-
schotten. Der Staat unterstützt hier
letztlich,dassFirmeninderSchweiz
höherePreiseals imAuslandverlan-
genkönnen.DassolltenichtdieRol-
le des Staates sein.Wenn die Firmen
dies ohne staatlichen Schutz tun,
habe ich nichts dagegen.

Doch würde laut europäischen
Studien nicht ein erheblicher Teil
der Gewinne der Marktöffnung bei
den Zwischenhändlern hängen
bleiben und den Konsumenten
somit gar nichts bringen?

In Europa gibt es diverse Studien
dazu. Die Aussagen über das Aus-

mass der Preissenkungen für die
Konsumenten sind nicht einheit-
lich. Es ist aber sicher nicht so, dass
die Zwischenhändler die ganze Dif-
ferenz kassieren. EinTeil geht an die
Konsumenten weiter. In einem
Markt mit funktionierendem Wett-
bewerb werden langfristig die Zwi-
schenhändler nur jenenTeil der Dif-
ferenzeinstreichen,dereinenMehr-
wert für die Konsumenten wider-
spiegelt. Und das wäre kein Prob-
lem. Zwischenhändler sind nicht
einfach Parasiten: Sie haben ihre
Rolle in einer Marktwirtschaft. Die
StudieninEuropaberuhenüberdies
oft nur auf Erfahrungen von einigen
wenigen Jahren. Anpassungen
brauchen häufig mehr Zeit. In einer
längerfristigen Betrachtung dürfte
auch bei den Zwischenhändlern ein
stärkererWettbewerb spielen.

Einwände gegen Parallelimporte
gab es auch aus juristischer Sicht.
Würde die im Parlament zur De-
batte stehende Zulassung von Pa-
rallelimporten aus dem EU-Raum
nicht gegen die Regeln derWelt-
handelsorganisationWTO verstos-
sen, weil es die Nicht-EU-Staaten
diskriminierte?

Wenn die Schweiz einseitig das
Verbot von Parallelimporten nur
gegenüber gewissen Ländern wie
etwadenEU-Staatenaufhebt,dann
verstösst das meinesWissens in der
Tat gegenWTO-Recht. DieWTO ak-
zeptiert keine Diskriminierung von
WTO-Mitgliedern. Auch aus öko-
nomischer Sicht sehe ich aber kei-

Der Nationalrat hat am
Donnerstag Parallelimporte
von patentgeschützten Produk-
ten abgelehnt. Aus wirtschaft-
licher Sicht war das ein
Fehlentscheid. Dies sagt der
Basler Wirtschaftsprofessor
Rolf Weder, Spezialist für Han-
dels- und Wettbewerbsfragen.

I N T E R V I E W :

H A N S U E L I S C H Ö C H L I

nen Grund, die Zulassung der
Parallelimporte nur auf die EU-
Staaten zu beschränken, zumal be-
reitsdortdieEinkommensdifferen-
zen zwischen den EU-Mitgliedern
recht hoch sind.

Doch gibt es nicht noch viele Länder
in derWelt ohne richtigen Patent-
schutz?

Das ist so, aber dies hat nicht di-
rekt mit der Frage der Parallelim-
porte zu tun. Länder ohne Patent-
schutz sind ein Problem unabhän-
gig davon, ob die Schweiz Parallel-
importe zulässt oder nicht.

Sie sprechen sich grundsätzlich für
dieZulassungvonParallelimporten
aus. Doch gilt das auch für Medi-
kamente mit ihrenVerwaltungs-
preisen?

In Branchen mit staatlich festge-
setzten Preisen bin ich skeptisch.

Lässt die Schweiz Parallelimporte
solcherProduktezu,weisssienicht,
ob die im Ausland festgesetzten
Preise ökonomisch sinnvoll sind
oder ob sie zum Beispiel aus politi-
schen Gründen zu tief sind.

Wo liegt das Problem, wenn aus-
ländische Staaten mit künstlich
tiefen Preisen Schweizer Konsu-
menten subventionieren?

Bei regulierten Preisen muss
man aufpassen. Zwar würde es die
hiesige Pharmaindustrie nicht so
stark treffen, wenn das Preisniveau
in der Schweiz plötzlich sehr tief
wäre, weil der Schweizer Markt nur
wenige Prozent des Gesamtabsat-
zes der Grosskonzerne ausmacht.
Aber wenn die Schweizer Preise fal-
len, könnten auch die Preise der
Schweizer Medikamente im Aus-
land fallen, weil die Preise des Her-
stellerlands vielerorts als Referenz
dienen. Selbst wenn die Preise von
Schweizer Medikamenten im Aus-
landnurleichtfallen,dürftederVer-
lust daraus für die Schweizer Phar-
maindustriegrösserseinalsderGe-
winn für die Schweizer Konsumen-
ten aus der Senkung der Inland-
preise – weil der Weltmarkt einfach
so viel grösser ist.

Doch ist nicht zu berücksichtigen,
dass ein Grossteil der hierzulande
verkauften Medikamente impor-
tiert ist – dass also vor allem aus-
ländische Anbieter vom Schweizer
Preisschutz profitieren?

Richtig. Aber selbst dann dürf-
ten die Gewinne der Schweizer
Konsumenten aus der Zulassung
von Parallelimporten immer noch
tiefer sein als die Verluste der
Schweizer Produzenten. Es gibt
Hinweise, dass alle Staaten bei der
Festsetzung von Medikamenten-
preisen die Preise im Hersteller-
land der Medikamente berück-
sichtigen. In welchem Ausmass, ist
allerdings aus der Literatur bisher
nicht klar. An unserer Universität
läuft derzeit ein Forschungspro-
jekt, in welchem wir die Art der
Preisfestsetzung in den verschie-
denen Ländern genauer anschau-
en. Solange wir nicht mehr wissen,
wäre ich hier vorsichtig bei der Zu-
lassung von Parallelimporten.
Deshalb bin ich für die Zulassung
von Parallelimporten patentge-
schützter Güter mit Ausnahme der
preisregulierten Produkte.

Rolf Weder.

Parallelimporte patentgeschützter Innovationen bleiben in der Schweiz im Prinzip verboten.

PARALLELIMPORTE

Der Nationalrat hat diesen Donners-
tag als Erstrat die Zulassung von
Parallelimporten patentgeschützter
Güter in den Schweizer Markt im
Prinzip abgelehnt – mit Ausnahme
jener Produkte, bei denen die pa-
tentgeschützten Innovationen nicht
zentral sind («Bund» von gestern).
Die schwierige Abgrenzung zwi-
schen «zentralem» und «nicht zen-
tralem» Gehalt der Innovationen
wird die Praxis leisten müssen – die
Verwaltung oder am Ende gar die
Gerichte.
Bleibt das Parlament beim grundsätz-
lichenNeinzuParallelimporten,heisst
dies: Wenn irgendeine schweizerische
oder ausländische Firma ein patent-
geschütztes Produkt ausserhalb der
SchweizaufdenMarktbringt,dürfen

nach wie vor keine Händler ohne
Einwilligung der Firma dieses Pro-
dukt in die Schweiz importieren
– abgesehen von der besagten Aus-
nahme für Produkte, bei denen die
Innovation nicht zentral ist. Wenn
ein Händler Güter in Konkurrenz
zudenoffiziellenVertriebskanälen
des Herstellers importiert, spricht
man von «Parallelimporten».
Der Beschluss des Nationalrats gilt
für Medikamente, Maschinen, Com-
puter, Fernseher, Autos, Haushaltge-
räte, Kleider, Uhren und alle anderen
Produkte,beidenensicheinHersteller
durch Patente vorübergehend vor
Nachahmungen schützen kann.
Bleiben Parallelimporte verboten,
erleichtert dies schweizerischen und
ausländischenFirmen,inderSchweiz

für ihre Produkte höhere Preise zu
verlangen als in Märkten mit ge-
ringerer Kaufkraft – die Ökonomen
sprechen von «Preisdifferenzie-
rung». Jede Firma will im Prinzip
von jedem Konsumenten so viel ver-
langen, wie dieser gerade noch zah-
len will und kann – deshalb kosten
die gleichen Produkte in reichen
Ländern meist mehr als in ärmeren
Ländern. Auch bei Zulassung von
Parallelimporten können die Firmen
in der Regel noch Preisdifferenzen
zwischen verschiedenen Märkten
durchsetzen. Allerdings dürften die
Unterschiede geringer sein als ohne
Parallelimporte, weil Händler allzu
grosse Preisdifferenzen durch Im-
porte und Exporte auszunutzen
würden. (hs)
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